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Auf den Dialog zwischen Politik, Wirtschaft, Kirchen 
und Gesellschaft setzen 
Interview mit dem neuen Präsidenten des Hessischen Städtetages, Bürgermeister Uwe Becker

(Gi) Uwe Becker, geboren 1969 in 
Bad Homburg v. d. H., ist seit dem 
1. Januar 2018 der neue Präsident 
des Hessischen Städtetages. Der 
gelernte Bankkaufmann ist schon 
seit dem 13. Juli 2006 Stadtrat, seit 
2007 Stadtkämmerer und seit 2016 
zusätzlich auch Bürgermeister der 
Stadt Frankfurt am Main und gehört 
seit 2009 dem Präsidium des Hessi-
schen Städtetages an. Er ist zudem 
Mitglied des Landesvorstandes der 
CDU in Hessen. Der Geschäfts-
führende Direktor des Hessischen 
Städtetages, Stephan Gieseler, 
sprach mit ihm über die derzeitigen 
Herausforderungen der Kommunen:

Gieseler: Herr Becker, was hat Sie 
dazu motiviert, Präsident des Hes-
sischen Städtetages zu werden?

Becker: Ganz klar die feste Über-
zeugung, dass die Städte durch die 
gemeinsame Zusammenarbeit nur 
gewinnen können. Ich glaube, dass 
es dabei gut ist, dass Frankfurt am 
Main als die größte Stadt im Bun-
desland in dieser Position wieder 
Verantwortung übernimmt.

Gieseler: Welche Schwerpunkte 
möchten Sie als Präsident set-
zen?

Becker: Auf uns kommen drei gro-
ße gesellschaftspolitisch schwie-
rige Aufgaben zu: Digitalisierung – 
Fachkräftemangel – Integration mit 
anknüpfenden Themen. Das sind 
Bereiche, die kann keine Gebiets-
körperschaft, kein Unternehmen, 
kein Einzelner alleine lösen. Dies 
sind gesamtgesellschaftliche Auf-
gaben. Ich möchte deswegen auf 
den Dialog zwischen Politik, Wirt-
schaft, Kirchen und Gesellschaft 
setzen und ihm eine zentrale Rolle 
einräumen. Wir brauchen eine Ab-
stimmung der großen Linien, denen 
Arbeitsaufträge an unsere Fachleute 

folgen. Die Städte im Hessischen 
Städtetag sind starke Impulsgeber 
für Bundes- und Landespolitik. Die-
se Stärke möchte ich nutzen, um 
eine starke Stimme für die Interes-
sen der Kommunen in Hessen zu 
sein. Das ist keine Drohung, sondern 
das Angebot eines verstärkten Aus-
tausch- und Abstimmungsprozes-
ses mit dem Ziel, eine gute Politik für 
die Menschen zu machen. 

Gieseler: Wie wollen sie dies be-
werkstelligen?

Becker: Die Öffentlichkeit verlangt 
heute mehr denn je Information und 
Transparenz von Entscheidungen. 
Weil der Hessische Städtetag lan-
desweit wichtige Positionen ein-
nimmt, kommt ihm auch die Rolle 
des Meinungsführers zu. Wir werden 
daher ein jährliches Städtetagsge-
spräch zwischen Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft veranstalten. 

Gieseler: Was werden die ersten 
Themen sein?

Becker: Wir müssen zunächst an 
einem Bündnis von Bund und Län-

dern für mehr Investitionen arbeiten, 
um den kommunalen Investitions-
stau von etwa 126 Milliarden Euro 
bundesweit – bezogen auf Hessen 
etwa 23 Milliarden Euro – zu redu-
zieren. Wenn die Investitionskraft 
der Städte dauerhaft gestärkt wird, 
ist das viel hilfreicher für uns als eine 
punktuelle Förderung. Dann kann 
jede Stadt gezielt mehr planen und 
bauen sowie für diese Aufgaben das 
nötige Personal einstellen. 
Ein weiterer Punkt ist die Flücht-
lingsfrage. Wir brauchen Klarheit 
darüber, dass sich der Bund ab 2019 
weiter an der Daueraufgabe Integra-
tion finanziell beteiligt. Dazu gehört 
auch der ganze Bereich der Woh-
nungsbauförderung. 

Gieseler: Wo sehen Sie derzeit die 
größten Herausforderungen der 
Städte?

Becker: Neben der Bewältigung 
der angespannten Finanzlage be-
sonders in der Integrationspolitik 
sowie im Bereich des Ausbaus und 
der Optimierung der Infrastruktur 
bezogen auf Verkehr und Soziales. 
Die Städte in den Ballungsräumen 
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wachsen unaufhaltsam. Eine richti-
ge Wohnungspolitik ist damit ange-
sagt:  Neue Rahmenbedingungen, 
Anreize für Eigentümer und Vermie-
ter und Verbesserung der innerstäd-
tischen Infrastruktur. Hinzu kommt 
der ganze Bereich der Kinderbetreu-
ung und die Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes. Dazu sind wir 
mit dem Land und allen Akteuren in 
Gesprächen, nicht nur über die Al-
lianz Bündnis Wohnraum oder den 
Asylkonvent, sondern auch auf fach-
licher Ebene mit den Ministerien. 

Gieseler: Wie sieht es mit den Alt-
schulden aus? Das Land hat ja 
jetzt die Hessenkasse aufgelegt.

Becker: Viele hessische Kommu-
nen haben eine relativ hohe Ver-
schuldung, die das Land jetzt mit 
dem Instrument der Hessenkasse 
abzumildern versucht. Das unter-
stütze ich ausdrücklich. Bei der Fi-
nanzierung kritisiere ich hingegen 
die Inanspruchnahme anderer Städ-
te, so dass es leider Gewinner und 
Verlierer gibt.

Gieseler: Wie stellen Sie sich die 
eigentliche Rolle des Landes vor?

Becker: Das Land bringt zwar be-
reits einige Mittel ein. Aber der Hes-
sische Städtetag fordert dennoch zu 
Recht, dass ein weiteres Engage-
ment des Landes nötig ist.

Gieseler: Wir werfen dem Land 
mehrfach im Jahr vor, den Konne-
xitätsgrundsatz zu missachten? 
Woran liegt das Ihrer Meinung 
nach?

Becker: Das Land – aber noch viel 
stärker der Bund – vergisst oftmals, 
dass dem Grundsatz der Subsidi-
arität folgend die Daseinsvorsorge 
durch das Recht auf kommunale 
Selbstverwaltung von den Städten 
und Gemeinden in ihrem Verant-
wortungsbereich ausgefüllt wird. 
Die Menschen stehen in den Rat-
häusern, wenn etwas fehlt, sie mit 
etwas nicht einverstanden sind oder 
sie etwas haben möchten. Nur wenn 
die Notwendigkeit besteht, etwas 

überörtlich zu regeln, sollten Bund 
und Länder agieren. 

Gieseler: Mischen sich Bund und 
Länder zum Beispiel ständig im 
Bildungsbereich in die kommuna-
le Selbstverwaltung ein?

Becker: Ja, gerade im Bildungsbe-
reich! Der Bund hat den Rechtsan-
spruch auf frühkindliche Bildung be-
schlossen. Die Finanzierung ist noch 
nicht gesichert und der Ausbau ist 
noch lange nicht abgeschlossen, 
aber schon denkt der Bund über hö-
here Standards, mehr Personal und 
mehr Bildungsangebote nach. Aber 
wer bezahlt dies alles? In hohem 
Maße die Kommunen! Darum gilt: 
Lasst die Städte und Gemeinden vor 
Ort selbst planen. Habt Vertrauen 
in die Kommunalpolitik: wir haben 
mündige Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort, die genau wissen was sie 
und ihre Kinder wollen. Wir haben 
fachlich kompetente Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Jugend-
ämtern und professionell arbeitende 
und vernetzte Bildungs- aber auch 
kompetente Finanzpolitiker, die dar-
auf achten, dass nicht einseitig, son-
dern nachhaltig und bedarfsgerecht 
Geld ausgegeben wird. 

Gieseler: Wo sehen Sie Optimie-
rungsbedarf beim öffentlichen 
Personennahverkehr?

Becker: Der gesamte Bereich Ver-
kehr gehört für mich in den großen 
Komplex „Optimierung der Infra-

struktur“. Die Städte fordern auch 
auf Bundesebene Bund und Länder 
auf, deutlich mehr als bisher in die 
Verkehrsinfrastruktur zu investieren. 
Ich bin mir in dieser Frage mit dem 
neuen Präsidenten des Deutschen 
Städtetages, Oberbürgermeister 
Markus Lewe aus Münster einig: wir 
müssen jetzt die Weichen stellen für 
zukunftsfähige Mobilität und eine 
umweltverträgliche Fortbewegung. 
Vor allem der öffentliche Personen-
nahverkehr ist seit langem erheblich 
unterfinanziert. Deshalb muss der 
Bund weiterhin mit in der Finanzie-
rungsverantwortung bleiben. Nur 
dann schaffen wir es, Busse und 
Bahnen so attraktiv zu machen, 
dass die Menschen auch darauf um-
steigen. E-Mobilität, Carsharing und 
das Fahrrad sind wichtige ergänzen-
de Angebote, die klug vernetzt wer-
den müssen. Das würde helfen, die 
Luftqualität zu verbessern und den 
Klimaschutz zu fördern. 

Gieseler: Gibt es noch Weiteres, 
was das Land tun könnte?

Becker: Das Land sorgt für den 
Angleich der Lebensverhältnisse 
zwischen den sehr unterschiedlich 
geprägten Regionen unseres Lan-
des. Dabei muss es sich von der 
Versorgungssicherheit, der ärztli-
chen Betreuung bis hin zum Breit-
bandausbau um den ländlichen 
Raum genauso kümmern, wie um 
die Förderung einer wachsenden In-
frastruktur starker Städte. 

Gieseler: Welche Rolle könnte der 
Hessische Städtetag dabei über-
nehmen?

Becker: Dem Hessischen Städtetag 
kommt eine entscheidende Koordi-
nations- und Vermittlungsrolle zu. 
Kein anderer Verband hat Kommu-
nen aus Ballungsraum und ländli-
chem Raum in seinem Mitgliedsbe-
reich. Die Städte sind und bleiben 
die entscheidenden Impulsgeber 
für die Sicherung und Verbesserung 
der Lebensverhältnisse vor Ort. Die 
Entscheidungen unseres Verbandes 
sind die richtige und ausgewogene 
Lösung in allen Bereichen.
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Finanzen

Städtetag befürwortet die Hessenkasse 
ohne Gewerbesteuerumlage

(JD) „Wir stimmen dem Projekt Hes-
senkasse zu, wenn der Landtag auf 
deren Finanzierung über die 1,8-Mil-
liarden-Gewerbesteuerumlage ver- 
zichtet. “Dies war Kern der Stel- 
lungnahme, die der Bürgermeister 
und Stadtkämmerer Uwe Becker als 
Präsident des Hessischen Städte-
tages am Mittwoch, dem 14.3.2018 
vor dem Haushaltsausschuss des 
Hessischen Landtags abgegeben 
hat.

Becker bezeichnet die im Haus von 
Staatsminister Dr. Schäfer gebore-
ne Idee, die mit Kassenkredit bela-
denen hessischen Kommunen auf 
einen Schlag mittels der Hessen-
kasse zu entschulden, als eine sehr 
kreative, nachhaltige Lösung. „Viele 
unserer Mitglieder hätten wohl nie 
mehr eine Chance bekommen, sich 
komplett zu entschulden, wenn sie 
nicht den Schuldenschnitt durch die 
Hessenkasse erfahren würden.“

Becker warnt allerdings vor der Illu-
sion, man könne den Betrag von 5,1 
Milliarden Kassenkredite der hessi-
schen Kommunen „wegzaubern“. 
„Es bleiben für das kommunale 
Hessen und für die Landesregierung 
Kassenkreditfolgelasten von schät-
zungsweise rund sieben Milliarden 
Euro. Das ist die Summe der Schul-
den und der im Laufe von 30 Til-
gungsjahren auflaufenden Zinsen“, 
so der Städtetags-Präsident.

Der Hessische Städtetag stehe 
grundsätzlich dazu, dass nicht nur 
die mit Kassenkrediten verschul-
deten Kommunen, sondern auch 
die kommunale Gemeinschaft zum 
Schuldenabbau beitrage. „Die hes-
sischen Städte sind bereit, Mittel 
aus dem Kommunalen Finanzaus-
gleich (jährlich 20 Mio. Euro) und aus 
jenen Mitteln einzusetzen, die der 
Bund zur Entlastung der hessischen 
Kommunen bereitstellt (jährlich 59 
Mio. Euro). Wir sind aber nicht wil-
lens, eine neue hessische Gewerbe-
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steuerumlage von 1,8 Mrd. Euro im 
30-Jahreszeitraum aufzuwenden“, 
so Becker. „Es geht nicht an, Städte 
mit einer solchen Umlage jahrzehn-
telang zu belasten, obwohl diese von 
der Hessenkasse überhaupt keinen 
Vorteil hätten.“

Becker verweist darauf, dass es das 
Finanzministerium selbst gewesen 
sei, das durch Prüfarbeit und inten-
sive Gespräche herausgefunden 
habe, dass die Umlage auch gar 
nicht benötigt werde: „Wir erwarten, 
dass die Hessenkasse auch ohne 
die 1,8-Milliarden-Euro schwere 
Umlage gut zu finanzieren ist.“

Weitere Punkte der Kritik des Hessi-
schen Städtetags sind die Verteilkri-
terien für die Investitionszuweisungen 
nicht kassenkreditbeladener Ge-
meinden. Becker: „Sie grenzen viele 
Städtetags-Mitglieder zu Unrecht 
aus: Die gesetzlichen Vorgaben den-
ken nicht an den Bedarf der Städte, 
sondern seien vor allem an Steuerer-
tragsschwäche gekoppelt. Die Nöte 
von Kommunen mit wenigen, rück-
läufigen Einwohnern in dünn besie-
delten Gebieten seien beachtet, die 
Probleme von Städten mit sprunghaft 
steigender Bevölkerung im verdichte-
ten Raum dagegen nicht.“

Becker weiter: „Zu den Regeln zur 
Haushaltswirtschaft nach Schul-
denschnitt haben wir zu zahlrei-
chen Details Stellung genommen. 
Wir sind nicht sicher, ob alle Maß-
nahmen des Innenministeriums zur 
Meidung neuer Liquiditätskredite in 
der Praxis Erfolg haben werden.“ 
Ein deutliches Veto setzt der Städte-
tagspräsident an einem Punkt: „Wir 
werden unter keinen Umständen ak-
zeptieren, dass die Rechtsaufsicht 
des Innenministeriums kommuna-
len Rechnungsprüfungsämtern An-
weisungen geben darf.“

Ein weiteres wichtiges Anliegen gibt 
Becker dem Hessischen Finanzmi-
nister für dessen Verhandlungen auf 
Berliner Parkett mit auf den Weg: 
„Wenn die neue Bundesregierung 
ein bundesweites Entschuldungs-
programm auflegt, muss Hessen 
sich abgesichert haben. Wir dürfen 
beim Bundesprogramm nicht leer 
ausgehen, nur weil wir uns in Hessen 
bei der Entschuldung selbst gehol-
fen haben.“

Präsidium und Hauptausschuss des Hessischen Städtetages am 8. März in eindrucks-

vollem Rahmen: Bad Homburg v.d. Höhe, Wintergarten im Bahnhof
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Zur Hessenkasse: Stimmen der 
Städte im Haushaltsausschuss 
des Hessischen Landtages: 
Der Hessische Landtag hatte für  
den 14. März 2018 den Hessischen 
Städtetag als Verband und dazu 
zahlreiche Mitgliedstädte einge-
laden, um auf diesem Weg deren 
Haltung zur Hessenkasse kennen  
zu lernen.
Der Frankfurter Bürgermeister und 
Stadtkämmerer Uwe Becker äußert 
sich als Präsident des Verbandes:
Der Präsident des Hessischen Städ-
tetages bewertet die zielstrebige 
Entschuldung durch das Hessen-
kassegesetz kommunalfreundlich. 
Denn es hilft den Kommunen, von ih-
ren Kassenkrediten wegzukommen.
Er hält die Entscheidung für richtig, 
dass es Kommunen gibt, die von der 
Hessenkasse nicht profitieren und 
sieht dies als Beitrag zur interkom-
munalen Solidarität. Allerdings gehe 
es zu weit, wenn dann die Kommu-
nen insgesamt den Fonds deutscher 
Einheit ab 2019 für die Hessenkas-
se weiterführen sollten. Der Fonds 
Deutsche Einheit ist ein endliches 
Projekt.
Präsident Becker wendet sich auch 
dagegen, Mittel bei der Hessenkas-
se anzuhäufen, um sie dann an die 
Kommunen zurückzuverteilen. Das 
Sondervermögen Hessenkasse 
dürfe keinen neuen Verteilungspro-
zess anstoßen. Die Mittel sollten bei 
den Kommunen verbleiben, die sie 
besser einsetzen könnten. Sie soll-
ten nicht bei der Hessenkasse „ge-
bunkert“ werden.

Für ihre Städte sprachen die Ober-
bürgermeister und Bürgermeister
Erster Vizepräsident OB Sven Ge-
rich und Zweiter Vizepräsident BM 
Horst Burghardt hatte der Landtag 
eingeladen, um für ihre Städte zu 
sprechen. 
OB Sven Gerich, Wiesbaden: Er be-
zieht sich auf die Positionsbeschrei-
bung des Hessischen Städtetages, 
die er vollinhaltlich teilt. Kritisch 
merkt er an, dass seine Stadt von der 
Hessenkasse nicht profitiert, aber 
einen Teil des Schuldendienstes mit 
über 3 Mio. Euro jährlich finanzieren 
soll. Er ist nicht einverstanden mit 

den Auswahlkriterien für das Investi-
tionsprogramm. Er sieht die nicht als 
Adressaten benannten Kommunen 
als ausgegrenzt und nicht solida-
risch einbezogen.
Die Bürgerinnen und Bürger identifi-
zieren sich mit seiner Stadt als „klei-
nem Staat“. Sie sehen ihre Stadt als 
Leistungserbringerin für die städti-
sche Bürgerschaft. Garantin für die 
kommunale Finanzausstattung sei 
das Land, nicht vermeintlich wohl-
habende andere Kommunen. 
Zweiter Vizepräsident BM Horst 
Burghardt, Friedrichsdorf: Er emp-
findet bestimmte Elemente des  
Hessenkassegesetzes nicht fair. 
Friedrichsdorf habe keine Kassen-
kredite, weil die Stadt früher ihren 
Haushalt konsolidiert, darunter die 
Realsteuern erhöht habe.
So sieht er nicht ein, dass die Stadt 
keinen Nutzen von der Hessenkas-
se haben, gleichzeitig aber dafür 
zahlen soll. Seine Zahllast liegt bei 
400.000 bis 500.000 Euro jährlich. 
Dies werde seinen Haushaltsaus-
gleich gefährden.
Er verweist darauf, dass es strittig 
sei, ob die Hessenkasse den ge-
samten Betrag der hessischen Ge-
werbesteuerumlage für die Hessen-
kasse überhaupt benötige.

Offenbachs Stadtkämmerer Pe-
ter Freier bewertet aus Sicht seiner 
Stadt die Hessenkasse außeror-
dentlich positiv, weil sie von ihren 
560 Mio. Euro Kassenkrediten ent-
lastet wird. Selbst wenn die Stadt 
ab den Jahren 21/22 ihren Haushalt 
ausgleichen könne, hätte sie eigen-
ständig den Kassenkredit nicht zu-
rückführen können. Positiv sei auch, 

dass die Hessenkasse das Zinsän-
derungsrisiko beseitigt.
Die haushaltsrechtlichen Regelun-
gen sieht Freier als eine enorme 
Herausforderung. Die Tragweite sei 
noch nicht abzuschätzen. In jedem 
Fall erwartet die Stadt eine starke 
finanzielle Unterstützung struktu-
reller Art. Die Unterfinanzierung in 
den Produktbereichen Soziales und 
Jugend sei dauerhaft nicht zu finan-
zieren. Hier könne Offenbach nicht 
gegensteuern, weil 98 Prozent der 
Ausgaben in diesen Produktberei-
chen als Pflichtleistungen zu finan-
zieren seien. 

Bad Homburgs Bürgermeister und 
Stadtkämmerer Meinhard Matern 
bewertet positiv, dass die Kommu-
nalen Spitzenverbände den Spagat 
angesichts unterschiedlicher Inte-
ressenlagen geschafft hätten. Er 
sähe es kritisch,

• sollte die Hessenkasse überfi-
nanziert sein,

• sollte die Finanzierung mittels  
einer hessischen Gewerbesteuer- 
umlage erfolgen.

Seine Stadt sei zu einer gewissen 
interkommunalen Solidarität bereit. 
Diese dürfe der Gesetzgeber aber 
nicht überstrapazieren.

Königsteins Bürgermeister Leon-
hard Helm ist zur Solidarität mit den 
betroffenen Kommunen bereit, auch 
wenn Königstein in den vergange-
nen Jahren seine Kassenkredite 
selbst zurückgeführt hat. 
Er weist darauf hin, dass die Hes-
senkasse vergangenheitsorientiert 
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arbeite. Der Haushaltsausgleich 
werde aber in der Zukunft schwierig. 
Königstein rechnet nicht mit über-
schüssiger Liquidität und werde sich 
daran ausrichten.
Bürgermeister Helm schlägt der 
Rechtsaufsicht ein Punktebewer-
tungssystem für Liquiditätsüber-
schüsse vor, das Königstein entwi-
ckelt habe.

Neu-Anspachs Bürgermeister Tho-
mas Pauli schließt sich den Stel-
lungnahmen an, die sich gegen eine 
hessische Gewerbesteuerumlage 
wenden. Er bewertet die Gewerbe-
steuerumlage als nicht verfassungs-
konform. 
Er sieht das Land in der Verantwor-
tung, weil die Kassenkredite durch 
eine Unterfinanzierung entstan-

den seien, nicht zuletzt durch den 
344-Mio.-Euro-Entzug ab dem Jahr 
2011. 
Seine Stadt müsste 5,75 Mio. Euro 
als Eigenbeitrag leisten. Darin sei die 
von Neu-Anspach zu entrichtende 
Umlage nicht mitgerechnet.

Präsidium und Hauptausschuss 
des Hessischen Städtetages ha-
ben am 8. März 2018 in Bad Hom-
burg ihre Position zur Hessenkas-
se festgelegt:

Beschluss:
Der Hessische Städtetag 
1. stellt fest: Das Land Hessen 

kommt mit dem Projekt Hes-
senkasse der im Vorfeld der 
Hessenkasse erhobenen For-
derung des Hessischen Städ-
tetages nach, hochverschul-
deten Städten auch mit Einsatz 
originärer Landesmittel zu 
helfen und dabei die günstige 
Zinslage zu nutzen. Es ist po-
sitiv, dass das Land das Prob-
lem der hohen Kassenkredite 
von der Wurzel her beseitigt. 
Die beteiligten Ministerien 
handeln in besonderem Maß 
engagiert und ideenreich. Sie 
haben die betroffenen Städte 
und den Hessischen Städte-
tag in den meisten Punkten 
vorbildlich in ihre Überlegun-
gen einbezogen.

2. stellt fest, dass nach aktuellem 
Stand das Land sich zu knapp 
einem Viertel an dem Finan-
zierungsaufwand der Hessen-
kasse – Entschuldungs- plus 
Investitionsprogramm – betei-
ligt. Das Gesetz zur Erhebung 
einer Umlage zur Finanzierung 
des Sondervermögens „Hes-
senkasse“ (Hessenkasse-
umlagegesetz, Art. 3) ist aus 
dem Entwurf zu streichen. Der 

Hessische Städtetag lehnt 
es ab, die Hessenkasse über 
eine Gewerbesteuerumlage 
– insgesamt 1.800 Mio. Euro 
in 30 Jahren – zu finanzieren. 
Diese Finanzierung ist zudem 
nicht mehr notwendig, weil 
sich der Gesamtaufwand für 
das Entschuldungsprogramm 
von 9.000 Mio. Euro auf un-
ter 7.200 Mio. Euro verringern 
wird. Er fordert, das Sonder-
vermögen Hessenkasse so 
zu steuern, dass jeder zuflie-
ßende Euro unmittelbar für 
Zins und Tilgung eingesetzt 
wird, liquide Zahlungsmittel 
somit soweit nur möglich nicht 
bei der Hessenkasse verblei-
ben. Das Entstehen eines für 
Entschuldungs- und Investi-
tionsprogramm nicht erfor-
derlichen Überschusses und 
seine Verwendung für „sonsti-
ge kommunale Zwecke“ sieht 
er als inakzeptabel an. Viel-
mehr ist in einem solchen Fall 
die Laufzeit zu verkürzen.

3. erachtet es als positiv, dass 
zahlreiche Verbandsmitglieder 
Zuweisungen aus dem flankie-
renden Investitionsprogramm 
erhalten werden. Sie kritisie-
ren die bedarfsfernen, aus-
schließlich an Finanzertrag, 
Bevölkerungsrückgang und 
geringer Besiedlungsdichte 
orientierten Verteilkriterien, 
die zu Lasten einer großen 
Minderheit der Mitglieder als 
Ausschlusskriterien wirken.

4. akzeptiert die haushaltsrecht-
lichen Änderungen in der HGO 
nach Maßgabe der Stellung-
nahme. Die Einführung eines 
Rechtes der Aufsichtsbehör-
de, dem örtlichen Rechnungs-
prüfungsamt Aufträge erteilen 
zu dürfen, wird ausdrücklich 
abgelehnt.

5. weist darauf hin, dass das Pro-
blem der Kassenkredite mit 
der Hessenkasse nicht voll-
ständig beseitigt ist. Es bleiben 
Kassenkreditfolgelasten so-
wohl individuell für die bisher 
kassenkreditverschuldeten 
Kommunen als auch kollektiv 
für das kommunale Hessen 
insgesamt. Kassenkredite 
sind Indikator der strukturellen 
Unterfinanzierung, die allein 
durch die Hessenkasse und 
eine strengere Rechtsaufsicht 
nicht beseitigt ist. Der Hessi-
sche Städtetag erwartet von 
der Landesregierung, die Kas-
senkreditfolgelasten so darzu-
stellen, dass die hessischen 
Kommunen unmittelbar in den 
Genuss der vom Bundestag 
mutmaßlich 2019 bereit ge-
stellten Altschuldenhilfe kom-
men können.

6. verweist im Übrigen zu weite-
ren Details auf die schriftliche 
Stellungnahme ST-016-2018 
vom 22.2.2018 an den Hessi-
schen Landtag.

Zur Hessenkasse
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Finanzministerium sensibel für Belastungen 
der Sonderstatusstädte

(JD) Die hessischen Sonderstatus-
städte mit Schulträgerschaft haben 
eine Vereinbarung mit der Landes-
regierung unterzeichnet. Die Son-
derstatusstädte bekommen einen 
Ausgleich in Geld dafür, dass sie in 
ihrem jeweiligen Landkreis über-
durchschnittliche Hebesätze für die 
Kreisumlage hinnehmen müssen.
Die Sonderstatusstädte hatten beim 
Finanzministerium auf ihre Belastun-
gen hingewiesen, das Finanzminis-
terium zeigte sich für das Anliegen 
sensibel. Ohne das Gesetz bezüg-
lich der Hebesätze einstweilen zu 
ändern, erhalten die fünf betroffe-
nen Sonderstatusstädte – Hanau, 
Gießen, Marburg, Fulda und Rüs-
selsheim am Main – Ausgleichszah-
lungen. Diese Ausgleichszahlungen 
decken die Belastungen der Son-
derstatusstädte nicht vollständig, 
aber doch in hohem Maß ab.

Folgende Ausgleichszahlungen sind 
vorgesehen:

Die Ausgleichszahlungen variieren 
der Höhe nach unter den fünf Son-
derstatusstädten, weil die Abwei-
chungen vom üblichen Hebesatz 
der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden unterschiedlich hoch 
ist. 

Hintergrund ist das seit dem zum 
1.1.2016 in Kraft getretenen neue 
hessische Finanzausgleichsge-
setz (FAG). Im Zuge der Gespräche 
im Vorfeld der Erneuerung des Fi-
nanzausgleichs haben die Beteilig-

ten sich auf ein gemeinsames Ziel 
verständigt: die „Glattstellung“ der 
Finanzbeziehungen zwischen den 
Landkreisen und ihren kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden 
und damit auch die Einführung ein-
heitlicher Hebesätze für die Kreis-
umlage je Kreisgebiet. Denn die 
bis zum 31.12.2015 im alten Finanz-
ausgleichsgesetz geltenden Rege-
lungen hatten nicht nur eine starke 
Zersplitterung der Kreisumlagehe-
besätze in den Sonderstatusstadt-
Landkreisen zur Folge sondern 
führen auch zu Belastungen der 
Sonderstatusstädte mit Schulträ-
gerschaft. Daher soll künftig für alle 
Städte und Gemeinden eines Land-
kreises ein einheitlicher Hebesatz 
für die Kreisumlage gelten. Dies ist 
in der Gesetzesbegründung zum 
Finanzausgleichsgesetz ausführlich 
dargestellt.

Zur Abmilderung von entstehenden 
Verwerfungen durch die notwendige 
Angleichung der Kreisumlagehebe-
sätze hatte die Landesregierung mit 

Blick auf die Auswirkungen für die 
Gesamtheit der betroffenen kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden im 
Zuge der KFA-Reform für das neue, 
ab 1.1.2016 geltende Recht in einem 
ersten Schritt eine Übergangsrege-
lung eingeführt. Die Übergangsre-
gelung des § 67 Abs. 1 FAG regelt 
daher für die kreisangehörigen 
Sonderstatusstädte mit Schulträ-
gerschaft, die bis zum 31.12.2015 
Kreisumlagen auf Basis höherer He-
besätze zu entrichten hatten als die 
übrigen kreisangehörigen Gemein-
den, dass ihre bestehenden Hebes-
atzdifferenzen auf dem Weg hin zu 
einheitlichen Kreisumlagehebesät-
zen nicht sofort voll geschlossen, 
sondern übergangsweise zu einem 
Teil beibehalten werden.

Jahr Basisbetrag

2016 -

2017 -

2018 9 Mio. Euro

2019 9 Mio. Euro

2020 10 Mio. Euro

2021 11 Mio. Euro

2022 ff. 12 Mio. Euro
©
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Staatssekretär Dr. Worms unterzeichnet die Vereinbarung mit den Oberbürgermeistern 

der Sonderstatusstädte: v.re.n.li.: Referentin Sanner, OB Bausch, OB‘ in Grabe-Bolz,  

Stv. Abt.L Kraulich, Sts Dr. Worms, OB Dr. Spies, Direktor Dieter
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Städte fordern Drittelfinanzierung der 
Kinderbetreuung durch das Land

(Hm) Die Städte in Hessen erwarten, 
dass das Land aus eigenen Mitteln 
ein Drittel der Kosten für die Kinder-
betreuung übernimmt. Dies ist die 
klare Haltung der Städte im Aus-
schuss für Soziales und Integration 
des Hessischen Städtetages. Der 
Vorsitzende, Hanaus Bürgermeister 
Axel Weiss-Thiel, sagte nach der 114. 
Sitzung in Offenbach am Main: „Ei-
ner Elterngebührenfreistellung und 
weiteren Maßnahmen zur Bildungs-
beteiligung von Kindern stimmen 
wir inhaltlich zu, erwarten aber eine 
entsprechende Finanzierungsbeteili-
gung des Landes.“

Durch immer weitergehende Maßga-
ben des SGB VIII und des HKJGB so-
wie deren Folgeregelungen steigen 
die Kosten für wachsende Qualität 
der Kinderbetreuung bei gleichzeitig 
sinkendem Gestaltungsspielraum 

der kommunalen Ebene überpro-
portional. Deshalb unterstreicht der 
Hessische Städtetag auch seine For-
derung an den Landesgesetzgeber, 
mindestens ein Drittel der komplet-
ten Betriebskosten und der Investi-
tionskosten für die Kinderbetreuung 
aus eigenen originären Landesmit-
teln anteilig zu übernehmen. Auch 
dies trägt zu einer Entlastung der Fa-
milien vor Ort bei.

Elementar wichtig für die Städte und 
Gemeinden ist deswegen auch die 
Dynamisierung der Grund- und Qua-
litätspauschalen. Dies ist eine zentra-
le Forderung des Hessischen Städ-
tetages seit Jahren. Aufgrund von 
steigenden Qualitätsanforderungen 
und Tarifsteigerungen sind gesetz-
lich festgeschriebene Pauschalen 
schlecht für ein sich rasant entwi-
ckelndes Bildungssystem.

Der Ausschuss beschäftigte sich un-
ter anderem auch mit den Frühen Hil-
fen. Die Städte unterstützen die Prio-
ritätensetzung des Landes bezüglich 
eines Netzwerkes Frühe Hilfen mit 
qualifizierter Netzwerkkoordination.

©
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Kinderbetreuung kostet Geld. Dies können 

nicht nur die Gemeinden alleine tragen.

Bildung, 
Kinder und 
Jugend

Recht,  
Personal  
und  
Ordnung

Parlamentarisches Recht für kommunale Mandatsträger?
Informationsrechte der Gemeindevertretung im Lichte der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts

(Gi/Gr) Zur Entscheidung des 
BVerfG vom 7.11.2017 – 2 BvE 2/11
Das Verfassungsgericht hatte die 
Frage zu klären, in welchem Um-
fang der Informationsanspruch des 
Parlaments besteht und wo dessen 
Grenzen liegen. Dabei definierte das 
Bundesverfassungsgericht insbe-
sondere den relevanten Verantwor-
tungsbereich der Bundesregierung 
und die daraus resultierenden Fol-
gen für das parlamentarische Fra-
gerecht. Konkret ging es darum, ob 
und wie die Bundesregierung Fra-
gen zur Deutschen Bahn und der Fi-
nanzmarktaufsicht zu beantworten 
hat.

Das Verfassungsgericht hat in seiner 
Entscheidung die aus der bisherigen 
verfassungsgerichtlichen Recht-

sprechung bekannte Herleitung 
des parlamentarischen Informati-
onsrechts sowie der entsprechen-
den Antwortpflicht der Exekutive 
aus dem Demokratieprinzip in Art. 
20 Abs. 2 S. 2 GG und dem freien 

Mandat in Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG be-
stätigt. Allerdings besteht kein gren-
zenloses Fragerecht. Die mit dem 
Fragerecht korrespondierende Aus-
kunftspflicht erstrecke sich grund-
sätzlich nur auf Gegenstände, die 
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im Verantwortungsbereich der Bun-
desregierung liegen. Welche das 
sind, definiert das BVerfG in seiner 
Entscheidung. Darüber hinaus wür-
den die Grenzen des Fragerechts 
dort liegen, wo der Kernbereich exe-
kutiver Eigenverantwortung betrof-
fen ist und wo Rechtsgüter nur von 
Verfassungsrang, insbesondere das 
Staatswohl entgegenstehen. Für 
den Fall einer solchen Grenze des 
Fragerechts und der daraus resul-
tierenden Nicht-Beantwortung par-
lamentarischer Fragen verpflichtet 
das BVerfG die Bundesregierung zur 
inhaltlichen Begründung.

Zum Verantwortungsbereich der 
Bundesregierung gehört neben dem 
eigenen Handeln und dem der nach-
stehenden Behörden auch das Han-
deln in privatrechtlichen Rechtsfor-
men. Das Fragerecht erstreckt sich 
daher auch auf alle mehrheitlich 
oder vollständig in der Hand des 
Bundes befindlichen Unternehmen 
in Privatrechtsform. Eine Einschrän-
kung des Informationsanspruchs 
kann dann nicht auf Grundrechte 
gestützt werden, da das Unterneh-
men in öffentlicher Hand sich nicht 
auf diese berufen kann. 

Nach dem BVerfG erstreckt sich der 
Verantwortungsbereich der Bun-
desregierung nicht nur auf den Be-
reich der staatlichen Aufsicht, son-
dern auch auf staatlich beherrschte 
Banken. Obwohl sich auch diese 

nicht auf Grundrechte berufen kön-
nen, sei eine Grenze des Informati-
onsanspruchs aber dann erreicht, 
wenn die Auskunft das Staatswohl 
gefährde. 

Übertragbarkeit der Entscheidung 
auf die Gemeindevertretung
Der Wissenschaftliche Dienst des 
Bundestages hat sich anlässlich 
der hier gegenständlichen Entschei-
dung des BVerfG bereits mit der 
hier besprochenen Frage befasst 
und sieht sie nicht abschließend 
geklärt. In einer Ausarbeitung vom 
11.12.2017 (WD 3 – 3000 – 238/17, 
online unter: https://www.kf-st.de/
fileadmin/lcmskfst/2017_Dokumen-
te/WD_3-238-17_Zum_Fragerecht_
von_Gemeinderatsmitgliedern-1.
pdf) stellt er den Meinungsstand wie 
folgt dar:

Die verwaltungsgerichtliche Recht-
sprechung sieht die Grundsätze 
zum Fragerecht von Parlamentsab-
geordneten grundsätzlich für über-
tragbar auf die Gemeindevertre-
tung. Das Oberverwaltungsgericht 
von Niedersachsen (OVG Nieder-
sachsen, Urteil vom 3.6.2009 – 10 
LC 217/07, Rn. 61 (zitiert nach juris)), 
das Oberverwaltungsgericht von 
Sachsen-Anhalt (OVG Sachsen-An-
halt, Beschluss vom 31.7.2009 – 4 O 
127/09, Rn. 24 (zitiert nach juris)) und 
auch der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof (BayVGH, Beschluss 
vom 14.8.2008 – 4 ZB 07.1148, Rn. 

12 (zitiert nach juris)) haben jeweils 
ohne Weiteres die Grundsätze zum 
Informationsanspruch gegenüber 
der Regierung herangezogen.

Eine Gegenauffassung in der Li-
teratur (Pahlke, Gibt es einen „un-
geschriebenen verfassungsunmit-
telbaren Informationsanspruch“ 
eines jeden Gemeinderatsmitglieds 
gegenüber dem Bürgermeister?, 
BayVBl. 2011, 686 (691 f.), m.w.N.) 
hält die Grundsätze des BVerfG 
zum parlamentarischen Informa-
tionsrecht jedoch nicht auf die Ge-
meindevertretung übertragbar. Die 
unzweifelhaft bestehenden Unter-
schiede zwischen Parlamenten und 
kommunalen Vertretungsorganen 
würden keine pauschale Gleichset-
zung der Rechte von Parlamentari-
ern mit denen kommunaler Vertre-
tungsorgane erlauben. Es wird mit 
Verweis auf eine Entscheidung des 
BVerfG (BVerfGE 78, 344 (348)) ar-
gumentiert, dass ein kommunales 
Vertretungsorgan, auch wenn es aus 
Wahlen im Sinne des Art. 28 Abs. 1 
S. 2 GG hervorgeht, Organ einer 
Selbstverwaltungskörperschaft und 
kein Parlament sei.

Der einzelnen Gemeinde wird nach 
Art. 28 Abs. 2 GG verfassungsrecht-
licher Schutz ihrer kommunalen 
Selbstverwaltung garantiert. Sie ist 
als Verwaltungsorgan innerhalb des 
Systems der staatlichen Gewalten-
teilung der Exekutive zuzuordnen 
(BVerfGE 65, 283 (289): „[...]; denn 
die Rechtsetzungstätigkeit der Ge-
meinden ist ungeachtet dessen, 
dass sie in mancher Hinsicht legisla-
torischen Charakter aufweist [...], im 
System der staatlichen Gewalten-
teilung (Gesetzgebung, Verwaltung 
und Rechtsprechung) dem Bereich 
der Verwaltung zuzuordnen.“).

Dies hat zunächst Bedeutung für die 
Rechtsetzungstätigkeit der Gemein-
de. Sie kann keine formellen Geset-
ze erlassen, sondern ist auf die ihr 
durch Landesrecht zugewiesenen 
Ermächtigungen zum Erlass von 
materiellem Recht beschränkt. Es 
bedeutet aber auch, dass der Status 
und die Rechte des einzelnen kom-©
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munalen Mandatsträgers und der 
Gemeindevertretung als Ganzes vor 
dem Hintergrund der verfassungs-
rechtlichen Garantie aus Art. 28 
Abs. 2 GG und der dort eröffneten 
einfachgesetzlichen Eingriffsmög-
lichkeiten ausgestaltet ist.

Daher kann die Entscheidung des 
BVerfG, soweit sie den Informa-
tionsanspruch auf das freie Mandat 
aus Art. 38 GG stützt, der nur Par-
lamentsabgeordnete betrifft, nicht 
auf Gemeindevertreter übertragen 
werden.

Etwas anderes ergibt sich aber dar-
aus, dass der Informationsanspruch 
im Wesentlichen auf dem Demo-
kratieprinzip aus Art. 20 Abs. 2 GG 
beruht.

Das Fragerecht der Gemeinde-
vertretung findet seinen einfach-
gesetzlichen Niederschlag in § 50 
Abs. 2 HGO. Die darin getroffenen 
Regelungen, insbesondere die da-
mit verbundene Intension der Über-
wachung der Verwaltung durch die 
Gemeindevertretung, verleihen der 
Gemeindevertretung einen parla-
mentarischen Charakter und der 
daraus abzuleitende Status der Ge-
meindevertreter ist vergleichbar mit 
denen von Parlamentsabgeordne-
ten.

So begründet auch der Hess-
VGH (HessVGH, Beschluss vom 
29.3.2000 – Az. 8 TZ 815/00) die 
Übertragbarkeit der verfassungs-
gerichtlich festgestellten Infor-
mationsrechte auf die Gemein-
devertretungen wie folgt: „Die 
verfassungsmäßige Ordnung in den 
Ländern muss den Grundsätzen 
des republikanischen, demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaates 
im Sinne des Grundgesetzes ent-
sprechen; nicht nur in den Ländern 
und Kreisen, sondern auch in den 
Gemeinden muss das Volk eine 
Vertretung haben, die aus allgemei-
nen, unmittelbaren, freien, gleichen 
und geheimen Wahlen hervorge-
gangen ist.“ (HessVGH, Beschluss 
vom 29.3.2000 – Az. 8 TZ 815/00). 
Oberstes Organ der Gemeinde ist 

die Gemeindevertretung. Sie hat die 
gesamte Verwaltung zu überwachen 
und wird von den wahlberechtigten 
Einwohnern der Gemeinde nach 
demokratischen Prinzipien gewählt. 
Die wahlberechtigten Einwohner der 
Gemeinde nehmen über ihre ge-
wählten Vertreter an der Verwaltung 
der Gemeinde teil. Daraus ergibt 
sich eine gewisse Verantwortung 
der gewählten Gemeindevertreter 
gegenüber den Einwohnern der Ge-
meinde. Gem. § 35 Abs. 1 HGO üben 
sie ihre Tätigkeit nach ihrer freien, 
nur durch die Rücksicht auf das Ge-
meinwohl bestimmten Überzeugung 
aus und sind an Aufträge und Wün-
sche der Wähler nicht gebunden. Sie 
sind Repräsentanten der gesamten 
Gemeindebevölkerung. Die innerge-
meindliche Willensbildung folgt mit 
der Einrichtung bestimmter Organe 
somit einem demokratischen, dem 
Parlament vergleichbaren Prozess. 
Dementsprechend muss für sie 
auch das gelten, was nach ständiger 
Rechtsprechung des BVerfG für die 
Parlamentarier gilt. Insbesondere 
das Recht, im Sinne des Gemein-
wohls die Angelegenheiten der Ge-
meinde zu beraten. Dies wiederum 
setzt voraus, dass über diese Ange-
legenheiten die nötigen Informatio-
nen zur Verfügung stehen (vgl. Hess-
VGH, Beschluss vom 29.3.2000 
– Az. 8 TZ 815/00).

Das Demokratieprinzip gilt auch hin-
sichtlich der kommunalen Selbst-
verwaltungsgarantie. Die Gemeinde 
ist „Keimzelle der Demokratie“. Dies 
hat zur Folge, dass das in § 50 Abs. 2 
HGO geregelte Fragerecht, mit den 
aus dem Demokratieprinzip abge-
leiteten und verfassungsgerichtlich 
konkretisierten Grundsätzen, die 
auch für Parlamentsabgeordnete 
gelten, auszufüllen ist.

Die Entscheidung des BVerfG vom 
7.11.2017 – 2 BvE 2/11 ist somit auf 
das Fragerecht der Gemeindever-
treter übertragbar. Allerdings ist 
festzustellen, dass durch die Über-
tragbarkeit der Entscheidung auf 
die kommunale Ebene keine Erwei-
terung des Fragerechts einhergeht. 
Das Fragerecht bleibt auf die Selbst-

verwaltungsangelegenheiten be-
schränkt (Bennemann, HGO, § 50, 
Rn. 63). Fragen zu Auftragsangele-
genheiten oder Weisungsaufgaben 
sind demnach nicht vom Informa-
tionsanspruch der Gemeindevertre-
ter umfasst. 

Dies bedeutet hinsichtlich des Infor-
mationsanspruchs der Gemeinde-
vertretung zusammenfassend:
a) Die in vom BVerfG entschiede-

nen parlamentarischen Grund-
sätze des Fragerechts sind hin-
sichtlich der Angelegenheiten 
der kommunalen Selbstverwal-
tung auf die Gemeindevertre-
tung übertragbar.

b) Der Gemeindevorstand muss 
die Gemeindevertretung nicht 
nur über die Wahrnehmung sei-
ner Aufsichtspflichten in Unter-
nehmen, sondern auch über un-
ternehmerische Tätigkeit selbst 
informieren, sofern die unter-
nehmerische Tätigkeit in den Be-
reich der Selbstverwaltung fällt.

c) Der Gemeindevorstand kann die 
Information verweigern, wenn 
bestimmte Gründe vorliegen. 
Solche sind:

 –  gesetzliche Regelungen,
 –  verfassungsrechtliche Be-

lange, insbesondere Grund-
rechte und das Gemein-
wohl.

 –  Grundrechte jedoch dann 
nicht, wenn sich das Unter-
nehmen mehrheitlich oder 
vollständig in Gemeinde-
hand befindet.

 –  Wenn der Gemeindevor-
stand die Auskunft verwei-
gert, hat er die Gründe um-
fangreich darzulegen.
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Freistellungsmöglichkeiten für Beamtinnen und Beamten 

(Ba) Immer wieder stellt sich die Fra-
ge, ob und wenn ja in welchem Um-
fang Beamtinnen und Beamten zur 
Betreuung pflegebedürftiger Ange-
höriger oder erkrankter Kinder frei-
zustellen sind. Das Hessische Minis-
terium des Innern und für Sport hat 
die Ressorts und oberen Landes-
behörden nunmehr über die Frei-
stellungsmöglichkeiten informiert. 
Um eine möglichst weitgehende 
Gleichbehandlung der Beschäf-
tigten in der Landesverwaltung zu 
erreichen, wird empfohlen, hinsicht-
lich der Auslegung des Begriffs der 
„sonstigen wichtigen persönlichen 
Gründe“ nach § 16 Nr. 2 Buchst. c 
HUrlVO die für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer geltenden 
Regelungen des Tarifvertrags für 
den öffentlichen Dienst des Landes 
Hessen hinsichtlich der Anlässe und 
des Maßstabs für die Dauer einer 
Dienstbefreiung heranzuziehen. 
 
1. Dienstbefreiung zur Betreuung 

erkrankter Kinder 
Den Beamtinnen und Beamten kann 
zur Betreuung erkrankter Kinder 
auf Antrag Dienstbefreiung „aus 
sonstigen wichtigen persönlichen 
Gründen“ nach § 16 Nr. 2 Buchst. c 
HUrlVO unter Beschränkung auf das 
notwendige Maß erteilt werden, so-
weit dringende dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen. 

Voraussetzung ist, dass es nach 
ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, 
dass sie zur Beaufsichtigung, Be-
treuung oder Pflege ihres erkrankten 
Kindes dem Dienst fernbleiben, eine 
andere in ihrem Haushalt lebende 
Person das Kind nicht beaufsich-
tigen, betreuen oder pflegen kann 
und das Kind das zwölfte Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder 
behindert und auf Hilfe angewiesen 
ist.  

Gesetzlich versicherte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer er-
halten in diesen Fällen in der Regel 
Krankengeld von ihrer gesetzlichen 
Krankenversicherung nach § 45 

Abs. 1 SGB V. Gegen den Arbeitge-
ber besteht für diese Dauer grund-
sätzlich ein Anspruch auf unbezahl-
te Freistellung. Für die Ausübung 
des Ermessens wird daher folgen-
des Vorgehen empfohlen: 

Den Beamtinnen und Beamten soll 
Dienstbefreiung bis zu einer Dau-
er von sieben Arbeitstagen für je-
des Kind im Kalenderjahr gewährt 
werden. Bei mehreren Kindern soll 
Dienstbefreiung an insgesamt bis zu 
14 Arbeitstagen im Kalenderjahr er-
teilt werden. Alleinerziehenden Be-
amtinnen und Beamten soll Dienst-
befreiung bis zu einer Dauer von 14 
Arbeitstagen pro Kind im Kalen-
derjahr gewährt werden. Insgesamt 
soll alleinerziehenden Beamtinnen 
und Beamten mit mehreren Kindern 
Dienstbefreiung bis zu einer Dauer 
von 28 Arbeitstagen im Kalenderjahr 
gewährt werden. 

2. Dienstbefreiung zur Betreuung 
pflegebedürftiger Angehöriger 
Nach § 2 Abs. 1 PflegeZG haben 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer das Recht, bis zu zehn 
Arbeitstage der Arbeit fernzublei-
ben, wenn dies erforderlich ist, 
um für eine pflegebedürftige nahe 
Angehörige oder einen pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen in 
einer akut aufgetretenen Pflege-
situation eine bedarfsgerechte 

Pflege zu organisieren oder eine 
pflegerische Versorgung in dieser 
Zeit sicherzustellen. 

Beamtinnen und Beamten kann zu 
dem im Pflegezeitgesetz genannten 
Zweck auf Antrag nach § 16 Abs. 2 
Buchst. c HUrlVO „aus sonstigen 
wichtigen persönlichen Gründen“ 
Dienstbefreiung unter Beschrän-
kung auf das notwendige Maß erteilt 
werden, soweit dringende dienstli-
che Gründe nicht entgegenstehen: 

Unter Berücksichtigung der Mög-
lichkeiten im Arbeitnehmerbereich 
soll Beamtinnen und Beamten 
Dienstbefreiung unter Weitergewäh-
rung der Besoldung für bis zu neun 
Arbeitstage gewährt werden, soweit 
die Voraussetzungen des § 2 Pfle-
geZG mit Ausnahme der Arbeitneh-
mereigenschaft erfüllt sind.

Pflegebedürftig sind Personen, die 
die Voraussetzungen der §§ 14, 15 
SGB XI erfüllen. Die Pflegebedürf-
tigkeit muss auf Dauer, voraussicht-
lich für mindestens sechs Monate, 
und mit mindestens der in § 15 SGB 
XI festgelegten Schwere bestehen. 
Auf Verlangen des Dienstherrn ist 
eine ärztliche Bescheinigung über 
die Pflegebedürftigkeit des nahen 
Angehörigen und die Erforderlich-
keit der genannten Maßnahmen vor-
zulegen. 
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Prostituiertenschutzgesetz – Umsetzung in Hessen

(Oe) Das Bundesgesetz zur Regu-
lierung des Prostitutionsgewerbes 
sowie zum Schutz von in der Pro-
stitution tätigen Personen (Prost-
SchG) vom 7.7.2016 ist am 1.7.2017 
in Kraft getreten und enthielt eine 
Übergangsregelung bis 31.12.2017 
(§ 37 ProstSchG). Die rechtssichere 
Umsetzung und Klärung der (effizi-
enten) Zuständigkeit in Hessen war 
mehrmals Thema in Präsidium und 
Hauptausschuss. Die Zuordnung 
des ProstSchG zum Polizei- und 
Ordnungsrecht (HSOG) durch das 
Sozialministerium und damit die 
Zuständigkeit aller Städte und Ge-
meinden wurde abgelehnt. Statt-
dessen forderte der Städtetag, die 
Aufgaben durch Verordnung auf die 
kreisfreien Städte und Landkreise 
konnexitätsgerecht zu übertragen. 
Die Sonderstatusstädte sollten das 
Recht erhalten, auf ihre Zuständig-
keit zu optieren.

Die Beratungsgespräche für Pros-
tituierte vor Ort (§§ 7 ff ProstSchG) 
sollen u. a. Grundinformationen 
zur Absicherung im Krankheitsfall 
und zur sozialen Absicherung ent-
halten. Daneben sollen die Prosti-
tuierten über gesundheitliche und 
soziale Angebote einschließlich 
Beratungsangeboten zu Schwan-
gerschaften informiert werden, 
ebenso über bestehende Steuer-
pflichten. All das in den verschie-
densten Herkunftssprachen. Diese 
Grundinformationen bei den örtli-
chen Ordnungsbehörden kompe-
tent aufzubauen und vorzuhalten 
ist ein unverhältnismäßig hoher 
personeller und materieller Auf-
wand. Forderung des Städtetages 
ist deshalb, die Aufgaben bei den 
Kreisgesundheitsämtern, Kreis-
bauämtern, Kreisordnungsbehör-
den und Kreissozialbehörden zu 
bündeln, um die Aufgabe für die 
Verwaltung, die Prostituierten und 
Prostitutionsstättenbetreiber bes-
ser und effektiver zu vollziehen.

Am 14.12.2017 hat das Präsidium 
das Land erneut dringend aufgefor-

dert, noch im Dezember 2017 eine 
rechtssichere Übertragung der Zu-
ständigkeit für die Umsetzung des 
Prostituiertenschutzgesetzes vor-
zunehmen. Der Verordnungsent-
wurf des Sozialministeriums ging 
dann am 21.12.2017 zur Anhörung 
ein, mit einer Frist zur Rückäuße-
rung bis 10.1.2018. Mit Schreiben 
vom 1.2.2018 hat Sozialstaatsse-
kretär Dr. Dippel alle Magistrate 
und Gemeindevorstände in Hes-
sen darüber informiert, dass die 
Landesregierung am 23.1.2018 die 
„Verordnung zur Bestimmung von 
Zuständigkeiten für den Vollzug 
des Prostituiertenschutzgesetzes 
(ProstSchGZustV)“ endgültig be-
schlossen habe. Zwischenzeitlich 
ist sie im Gesetz- und Verordnungs-
blatt 2018, S. 19 veröffentlicht.

Die Zuständigkeit für den Vollzug 
des ProstSchG wird darin den 
Oberbürgermeistern und Bürger-
meistern von Städten mit mehr 
als 7.500 Einwohnern als örtliche 
Ordnungsbehörde zugewiesen. 
Bei weniger als 7.500 Einwohnern 
sind die Landkreise als Kreisord-
nungsbehörden zuständig. Die 
gesundheitliche Beratung nach § 
10 ProstSchG ist bei den Gesund-
heitsämtern angesiedelt. Die Auf-
sicht für den gewerberechtlichen 
Teil des ProstSchG (Abschnitte 3 

und 4, Erlaubnis für Prostitutions-
stätten, Anforderungen an Prosti-
tutionsfahrzeuge) liegt beim Hessi-
schen Wirtschaftsministerium, im 
Übrigen führt das Hessische Minis-
terium für Soziales die Aufsicht.

Die Umsetzung des ProstSchG ist 
für die Kommunen eine neue Auf-
gabe, die einen Ausgleich der ent-
stehenden Mehrkosten erfordern 
(Konnexität). Es zeichnet sich ab, 
dass Personal- und Sachkosten 
nicht über Gebühren abgedeckt 
werden können. Zur Vorbereitung 
von Konnexitätsverhandlungen 
mit dem Land werden bei größeren 
Mitgliedstädten derzeit kostenrele-
vante Daten abgefragt.

Das Sozialministerium wird hin-
gegen nicht müde darauf hinzu-
weisen, dass die Verordnung über 
die §§ 1 Abs. 2, 85 Abs. 2 und 3 
HSOG vielfältige Möglichkeiten der 
interkommunalen Zusammenar-
beit sowohl „horizontal“ (zwischen 
Kommunen), als auch „vertikal“ 
(Landkreise für Kommunen) eröff-
ne, um zu regional passgenauen 
Lösungen zu gelangen. Inzwischen 
haben einige Landkreise ihre Be-
reitschaft zur Übernahme der  
ProstSchG-Zuständigkeit von 
Städten über 7500 Einwohner  
bekundet.
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Wirtschaft 
und  
Verkehr

Der Einstieg in die kommunale Entwicklungspolitik

(Ri) Wir leben alle in einer Welt. Da-
her ist es nicht egal, wie es den Men-
schen in Städten und Gemeinden in 
anderen Ländern und auf anderen 
Kontinenten geht. Diese Erkenntnis 
setzt sich in immer mehr Kommunen 
durch. Diese Städte, Gemeinden 
und Landkreise blicken über den ei-
genen Tellerrand hinaus und setzen 
sich für kommunale Entwicklungs-
politik ein.

Aber wie kann diese konkret er-
folgen? Was sind sinnvolle Maß-
nahmen und wie kann man diese 
praktisch umsetzen? Mit diesen 
und vielen anderen Fragen befasst 
sich ein Workshop zur kommuna-
len Entwicklungspolitik, den die 
Servicestelle Kommunen in der Ei-
nen Welt (SKEW) der Engagement 
Global gGmbH und der Hessische 
Städtetag am 15.5.2018 in Darm-
stadt anbieten. Mit der Überschrift 
„Was bringt`s? Was kostet’s? Wer 

macht’s?“ ist umrissen worum es 
geht: Wir wollen aufzeigen, was die 
Kommunen dürfen, wo die Grenzen 
liegen die ihnen Gemeindeordnung 
und Haushaltsrecht setzen, wie man 
für die Projekte Unterstützer/innen 
gewinnt und welche Beratungs- 
und Finanzierungsinstrumente zur 
Verfügung stehen. Konkret wird der 
Workshop durch zwei Vorträge ein-
geleitet die eine Einführung in die 
kommunale Entwicklungspolitik und 
einen Überblick über das in Hessen 
zu beachtende Kommunalrecht set-
zen. Daran schließt sich eine Kre-
ativwerkstatt an, die sich mit dem 
Thema befasst, wie politische Un-
terstützung mobilisiert werden kann 
und welche Themen in den Kom-
munen besonders relevant sind. 
Am späteren Nachmittag besteht 
die Möglichkeit, eigene Projekte der 
kommunalen Entwicklungszusam-
menarbeit vorzustellen. Schließlich 
wird die Servicestelle Kommunen in 

der Einen Welt die Beratungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten dar-
stellen.

Praktische Beispiele aus der kom-
munalen Praxis runden den Work-
shop ab. 

Wenn Sie das Thema kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit inte-
ressiert, sind Sie herzlich zu diesem 
Workshop eingeladen. Die Veran-
staltung richtet sich ausdrücklich 
sowohl an die Mitglieder der Stadt-
verordnetenversammlung, den Ma-
gistrat als auch an die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Verwaltung. 
Sie findet am 15.5.2018 von 12:00 
bis 17:00 Uhr im Welcome Hotel in 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
statt. Weitere Informationen erhal-
ten Sie von uns per Rundschreiben 
und über unsere Homepage.

Auf dem Weg zur fairen Metropolregion

(Ri) Die Metropolregion Nürnberg ist 
ebenso wie die Rhein-Neckar-Regi-
on eine faire Metropolregion. Warum 
soll dies in der Rhein-Main-Region 
nicht möglich sein? Diese Frage 
stellt sich die Initiative Rhein-Main-
Fair und wirbt bei den Kommunen 
kräftig für die Idee des fairen Han-
dels.
Um als faire Metropolregion an-
erkannt zu werden, ist es notwen-
dig dass 67 % der Bevölkerung in 
Städten, Gemeinden oder Kreisen 
wohnen die ihrerseits als fair-trade-
Kommunen anerkannt sind. Von 
diesem Wert sind wir in der Rhein-
Main-Region nur noch ganz wenig 
entfernt. Bereits jetzt leben 60% 
der Bürgerinnen und Bürger in Fair-
Trade-Städten wie Frankfurt am 

Main, Worms, Hofheim, Aschaffen-
burg oder dem Rheingau-Taunus-
Kreis.
Um eine fair-trade-Kommune zu 
werden ist nur wenig notwendig. 
Eine Fairtrade Town kann jeder wer-
den, der 5 Kriterien erfüllt. Die Kom-
mune muss mit einem Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung 
dokumentieren, dass sie sich auf 
den Weg machen will. Damit ver-
bunden ist die Selbstverpflichtung 
fair gehandelten Kaffee zu verwen-
den. Zum zweiten muss eine Steu-
erungsgruppe bestehen, die den 
gesamten Prozess organisiert. Die-
se Gruppe besteht aus Vertretern 
der Politik, der Zivilgesellschaft und 
der Wirtschaft. An dritter Stelle ist es 
notwendig, dass im lokalen Einzel-

handel Produkte aus fairem Handel 
angeboten werden. Darüber hinaus 
muss sich auch die Zivilgesellschaft 
für Produkte aus fairem Handel  
engagieren und diese verwenden. 
Dies können beispielsweise Vereine, 
Initiativen, Kirchengemeinden oder 
Schulen sein. Schließlich muss die 
Kommune das Thema fair-trade in 
die Medien bringen und regelmäßig 
auf ihre Aktivitäten hinweisen. Nä-
here Informationen finden Sie unter 
www.fairtrade-towns.de. Der lokale 
Aufwand für einen kleinen Schritt 
zu einer besseren Welt ist also sehr 
überschaubar. Daher gibt es keinen 
Grund, warum die Metropolregion 
Rhein-Main nicht zukünftig eine faire 
Metropolregion sein sollte.
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Im Auftrag desDie Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) ist Teil von ENGAGEMENT GLOBAL und 
arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH | Service für Entwicklungsinitiativen | Tulpenfeld 7 | 53113 Bonn
www.engagement-global.de

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt: www.service-eine-welt.de | info@service-eine-welt.de

EINE WELT BEGINNT VOR ORT
Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) steht Kommunen in Deutschland als Partner in 
allen Fragen kommunaler Entwicklungspolitik zur Seite. Dabei beraten, informieren und fördern wir sie 
in unseren Zukunftsthemen

 Fairer Handel und Faire Beschaffung
 Global Nachhaltige Kommune
 Kommunale Partnerschaften und internationale Kommunalbeziehungen 
 Migration und Entwicklung
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MERKEN:
Workshop zu kommunaler  Entwicklungspolitik für  hessische Kommunen am  15. Mai 2018 in Darmstadt
Anmeldung: Karin Barwickkarin.barwick@engagement-global.deTelefon +49 228 20717-647
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Richterspruch zum Dieselfahrverbot

Umwelt, 
Bau und 
Planung

(Sw) Die elf hessischen Städte, in 
denen 2016 Überschreitungen der 
zulässigen Grenzwerte für Stick-
stoffdioxid gemessen wurden und 
die deshalb in das „Sofortprogramm 
Saubere Luft“ des Bundes aufge-
nommen wurden, arbeiten engagiert 
an der Reduzierung der Stickstoffdi-
oxidbelastung.

Parallel hat das Bundesverwal-
tungsgericht nun Ende Februar 
entschieden, dass ein Diesel-Fahr-
verbot in der Stadt nach geltendem 
Recht grundsätzlich zulässig und im 
Fall der Stadt Stuttgart auch erfor-
derlich ist.

Die Hessische Umweltministerin hat 
in ihrer Pressemeldung zum Rich-
terspruch mitgeteilt, dass das Ur-
teil auch Folgen für die hessischen 
Städte mit starken Stickoxidbelas-
tungen haben wird, insbesondere 
für die Städte, deren Luftreinhalte-

pläne bereits Gegenstand verwal-
tungsgerichtlicher Verfahren sind. 

In Hessen ist das Land zuständig 
für die Aufstellung und Fortschrei-
bung der Luftreinhaltepläne. Dies 
geschieht in Zusammenarbeit mit 
den Kommunen. Es gilt nun, in enger 
Abstimmung mit dem Land alterna-
tive Lösungen zu Fahrverboten zu 
finden. Dies haben Präsidium und 

Hauptausschuss des Hessischen 
Städtetages in ihrer Sitzung Anfang 
März 2018 gefordert. Denn die meis-
ten Städte wollen Fahrverbote für 
Diesel-Fahrzeuge unbedingt ver-
hindern. Sie befürchten, dass ande-
renfalls die Innenstädte lahmgelegt 
werden. Zudem ist unklar, wie Fahr-
verbote umgesetzt und kontrolliert 
werden sollen. 

Zusätzlich muss nach Meinung der 
Führungsgremien des Verbandes 
der Druck auf die Automobilindustrie 
massiv erhöht werden. Hierin muss 
das Land die Städte gegenüber dem 
Bund unterstützen.

Der Präsident des Hessischen Städ-
tetages, Bürgermeister Uwe Becker, 
hat sich zum Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts öffentlich geäu-
ßert. Die Pressemeldung (PM-05-
2018) finden Sie auf der Internetseite 
des Hessischen Städtetages.
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Afrikanische Schweinepest

(Sw) Die Afrikanische Schweinepest 
(ASP) breitet sich von Osten her wei-
ter aus. Aktuell gibt es Fälle von infi-
zierten Wildschweinen im östlichen 
Tschechien und in Polen westlich 
von Warschau. Es besteht die Ge-
fahr der Verschleppung auch nach 
Deutschland. Die ASP ist zwar für 
den Menschen ungefährlich, kann 
aber dennoch großen Schaden an-
richten, weil sie neben Wildschwei-
nen auch Hausschweine befallen 
kann. 

Bricht ASP aus, führen die Kom-
munen Bekämpfungsmaßnahmen 
durch. Hierbei könnten Einheiten 
des Katastrophenschutzes Unter-
stützung leisten. 

Anfang März hatte die Hessische 
Umweltministerin in einem Stra-
tegiegespräch die verschiedenen 
Akteure über die aktuelle Situation 

informiert. Ende April werden die 
kommunalen Spitzenverbände ge-
meinsam mit dem Land beraten, wie 
konkret zu verhindern ist, dass die 
ASP in Hessen ausbricht oder sich 
verbreitet. 

Nach Angaben des Umweltministe-
rium hat das Land im Doppelhaus-
halt 2018/19 jährlich eine halbe Mil-
lion Euro für die Prävention und eine 
eventuelle Bekämpfung der ASP 
eingestellt. Aus diesen Mitteln zahlt 
das Land eine Prämie in Höhe von 
30 Euro je Tier an Jäger und Förster, 

wenn diese Proben von tot aufgefun-
denen Wildschweinen an die zustän-
dige Veterinärbehörde schicken. 

Die derzeit hohe Wildschweindichte 
würde im Falle der Einschleppung 
der ASP zu einer schnellen Ausbrei-
tung führen. Deshalb hat das Land 
die Aufhebung der Schonzeit für 
Keiler und Bachen und das Ausset-
zen von Gebühren für Gastjäger im 
Staatswald für die Jagd auf Wild-
schweine beschlossen, um eine 
intensivere Bejagung von Schwarz-
wild zu ermöglichen. 

Die Städte wollen Fahrverbote nach Mög-

lichkeit vermeiden
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Kommunen und private Waldbesitzer können sich zur Ver-
marktung ihres Rundholzes künftig regionalen Holzverkaufs-
organisationen anschließen 

(Sw) Aufgrund kartellrechtlicher Er-
fordernisse wird es in Hessen zu 
grundlegenden Veränderungen in 
der Holzvermarktung kommen. 

Nachdem das Bundeskartellamt 
Bedenken hinsichtlich der gemein-
samen Vermarktung einerseits von 
Holz aus dem Staatswald und ande-
rerseits von Holz aus dem Körper-
schafts- und Privatwald angemeldet 
hat, plant das Land gemeinsam mit 
den betroffenen Kommunen, Ver-
bänden und Institutionen eine Ände-
rung der Organisation. Wie bereits 
in den letzten beiden Ausgaben der 
Informationen berichtet, favorisiert 
das Land ein Modell, welches am 
Einheitsforstamt festhält. So soll an 
der gemeinsamen Betreuung so-
wohl des staatlichen als auch des 
nicht staatlichen Waldes durch die 
staatlichen Forstämter festgehal-
ten werden, jedoch unter Heraus-
lösung der Holzvermarktung für 
den Körperschafts- und Privatwald. 
HessenForst wird sich nach einer 
Übergangsfrist aus der besitzarten-
übergreifenden Vermarktung des 
Rundholzes von Privat- und Kör-
perschaftswaldbetrieben mit einer 
Waldfläche von mehr als 100 Hektar 
zurückziehen. 

Zur Vermarktung ihres Rundholzes 
sollen sich die betroffenen Wald-
besitzer nach dem nun erarbeiteten 
Konzept stattdessen zu sechs regi-
onalen und wirtschaftlich leistungs-
fähigen Holzverkaufsorganisationen 
zusammenschließen. Ziel ist es, die 
Holzverkaufsorganisation als Forst-
wirtschaftliche Vereinigungen nach 
dem Bundeswaldgesetz anzuerken-
nen. Der vorgeschlagene Zuschnitt 
der sechs Organisationseinheiten 
(siehe Karte) orientiert sich an natur-
räumlichen Grenzen. 

Der Beitritt zu einer Holzverkaufs-
organisation steht den Kommunal- 

und Privatwaldbesitzern offen und 
ist eine ausschließlich freiwillige Ent-
scheidung. Sofern kommunale oder 
private Waldbesitzer keiner Holzver-
kaufsorganisation beitreten, können 
sie ihr Holz auch eigenständig ver-
markten. 

Der Hessische Städtetag hatte vom 
Land gefordert, den Umstrukturie-
rungsprozess zu begleiten und auch 
finanziell zu unterstützen. Dieser For-
derung kommt das Land nach. 

Wie genau diese Umstrukturierung 
erfolgen soll, wird das Hessische 
Umweltministerium im April in sechs 
regionalen Informationsveranstal-
tungen erläutern. 

Einrichtung eines 
Begleitgremiums 
So ist vorgesehen, zeitlich nach Ab-
schluss der Informationsveranstal-
tungen mit Unterstützung des Lan-
des in den sechs Regionen jeweils 

ein Begleitgremium einzusetzen, 
welches die Gründung der konkreten 
Holzvermarktungsorganisation vor 
Ort unterstützt. Neben der Festle-
gung einer Rechtsform der Holzver-
marktungsorganisation werden die 
Satzung oder der Gesellschafterver-
trag zu erstellen sein. Zudem muss 
ein Förder- und Finanzierungskon-
zept erarbeitet werden. 

Gründungsversammlung 
und Anerkennung 
Nach der Gründungsversammlung 
folgt schließlich die Anerkennung 
durch die Obere Forstbehörde.

Alternative Organisationsstrukturen 
Parallel zu diesem Prozess werden 
die Kommunen und die kommuna-
len Spitzenverbände gemeinsam mit 
dem Land über alternative Organi-
sationsstrukturen beraten. Im Fokus 
steht eine Lösung, die auf eine kom-
plette Loslösung von HessenForst 
zielt. 

Nidda

Vöhl

Fulda

Romrod

Schotten

Jesberg

Wolfhagen

Wettenberg
Wetzlar

Burghaun

Weilrod

Groß-Gerau

Wehretal

Kirchhain

Diemelstadt

Hofbieber

Langen

Burgwald

Dieburg

Schlüchtern

Neukirchen

Herborn

Weilburg

Rotenburg

Weilmünster

Lampertheim

Melsungen

Michelstadt

Königstein

Bad Hersfeld

Darmstadt

Biedenkopf

Hess. Lichtenau

Hanau-Wolfgang

Beerfelden

Frankenberg

Reinhardshagen

Rüdesheim

Jossgrund

Bad Schwalbach

Wiesbaden-Chausseehaus

Kellerwald-Edersee

Vorschlag für 6 Holzvermarktungs-
organisationen in Hessen

Regionen

Nordhessen

Waldeck

Lahn

Vogelsberg/Rhön

Taunus

Odenwald/Rhein-Main
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Ausschreibungspflicht eines KiTa-Betriebs?
Gastbeitrag von RA Alik Dörn, LL.M. (Local Partner) in der Sozietät Friedrich Graf von 
Westphalen & Partner mbB Rechtsanwälte, Frankfurt am Main, Bereich öffentliches 
Wirtschaftsrecht/ Vergaberecht

I. Ausgangslage
Der Bedarf an Kindertagesstätten 
ist weiterhin hoch und stellt aus 
Sicht von Familien auch einen Aus-
wahlfaktor für den Wohnsitz dar. 
Soweit eine Kommune den Betrieb 
einer Kindertagesstätte (KiTa) durch 
einen Dritten (“Freier Träger“) er-
bringen will, stellt sich in der Praxis 
die Frage nach dem richtigen Aus-
wahlverfahren und den geeigneten 
Kriterien. Schließlich möchte die 
Kommune sicherstellen, langfris-
tig einen zuverlässigen Partner zu 
finden. In diesem Zusammenhang 
stellt sich auch die Frage, in wel-
chem rechtlichen Rahmen dieses 
Auswahlverfahren stattzufinden 
hat. Dabei zeigt sich, dass hessen- 
bzw. bundesweit ganz unterschied-
liche Verfahren stattfinden. Zum 
Teil wird die Suche nach einem 
Betreiber/Träger im Wege eines 
formlosen Interessenbekundungs-
verfahrens, eines etwas förmliche-
ren Trägerauswahlverfahrens oder 
auch im Wege eines förmlichen 
(europaweiten) Vergabeverfahrens 
vorgenommen. Insoweit stellt sich 
vor allem die Frage, ob das (Kartell-) 
Vergaberecht Anwendung findet. 
Die zuständigen Aufsichtsbehör-
den und auch die kommunalen 
Verbände vertreten bei den Fragen, 
welche rechtlichen Grundlagen zu 
beachten sind und welches Verfah-
ren somit anzuwenden ist, unter-
schiedliche Auffassungen. Zum Teil 
wird die Auffassung vertreten, dass 
ein solches Auswahlverfahren nicht 
dem Vergaberecht, mithin den Re-
gelungen des Kartellvergaberechts 
in den §§ 97 ff. Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) 
unterliegen soll. Zum Teil wird auch 
die gegenteilige Auffassung ver-
treten und ein (europaweites) Ver-
gabeverfahren gefordert. Verstöße 
gegen das (Kartell-) Vergaberecht 
können zur Unwirksamkeit des ab-
geschlossenen Vertrags führen.

II. Rechtlicher Rahmen
Das Kartellvergaberecht findet 
grundsätzlich dann Anwendung, 
wenn ein öffentlicher Auftragge-
ber einen öffentlichen Auftrag/eine 
Dienstleistungskonzession vergibt, 
der/die einen bestimmten Netto-
auftragswert erreicht bzw. über-
schreitet. 

Kommunen sind öffentliche Auf-
traggeber. Maßgeblich ist daher, ob 
ein öffentlicher Auftrag/eine Dienst-
leistungskonzession vergeben 
wird, der/die den maßgebenden 
Nettoauftragswert (Schwellenwert) 
erreicht bzw. überschreitet.
Im Zusammenhang mit dem Be-
trieb einer KiTa werden regelmäßig 
ein Pacht-/Mietvertrag sowie ein 
Zuschussvertrag (u.U. auch Betrei-
bervertrag) mit der Kommune ab-
geschlossen. In Abhängigkeit von 
der konkreten inhaltlichen Ausge-
staltung stellt sich dabei die Frage, 
ob der Zuschuss-/Betreibervertrag 
(ggf. in Zusammenhang mit dem 
Pacht-/Mietvertrag) als öffentlicher 
Auftrag oder Dienstleistungskon-
zession einzustufen ist. Die Dienst-
leistungskonzession unterscheidet 

sich vom öffentlichen Auftrag da-
durch, dass bei ersterer der Kon-
zessionär (hier: Träger) das wirt-
schaftliche Risiko des Betriebs zu 
tragen hat. Sowohl ein öffentlicher 
Auftrag als auch eine Dienstleis-
tungskonzession fallen in den An-
wendungsbereich des Kartellver-
gaberechts. Die Unterscheidung ist 
jedoch vor allem deshalb relevant, 
weil der Schwellenwert im Falle ei-
ner Dienstleistungskonzession bei 
EUR 5.548.000 Nettoauftragswert 
und bei einem öffentlichen (Dienst-
leistungs-) Auftrag nur bei EUR 
221.000 Nettoauftragswert liegt.

Die Besonderheit beim Betrieb 
einer KiTa liegt darin, dass ein 
Dreiecksverhältnis (Kommune/
Landkreis, Eltern/Nutzer, Träger) 
besteht, welches insbesondere 
durch sozialrechtliche Regelungen 
umrahmt wird. Insoweit kann – stark 
vereinfacht und zusammengefasst 
– argumentiert werden, dass nur ein 
Zuwendungs- aber kein Leistungs-
austauschverhältnis besteht, so 
dass kein öffentlicher Auftrag bzw. 
auch keine Konzession vorliegt. 
Soweit ersichtlich ist zum KiTa-Be-
trieb bislang keine eindeutige und 
belastbare Rechtsprechung ergan-
gen. Im Ergebnis besteht jedenfalls 
ein gewisses Maß an Rechtsunsi-
cherheit, mit der in der Praxis lö-
sungsorientiert umzugehen ist.

III. Lösungsmöglichkeiten
Sofern man den Betrieb als Dienst-
leistungskonzession einstuft, wird 
zum Teil eine Vertragsdauer ab-
geschlossen, die unterhalb des 
maßgeblichen EU-Schwellenwerts 
(EUR 5.548.000) liegt, so dass aus 
diesem Grund kein Kartellverga-
berecht Anwendung findet. Freilich 
muss dabei darauf geachtet wer-
den, dass hier keine missbräuchli-
che Umgehung des Kartellverga-
berechts stattfindet. Weiterhin hat 
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dieser Lösungsweg den Nachteil, 
dass meist eine längere Vertrags-
laufzeit als ca. 4-5 Jahre damit nicht 
erzielt werden kann. Dies ist für den 
Betrieb einer KiTa meist zu kurz, 
jedenfalls wenn Zufriedenheit mit 
dem Betreiber besteht. Die Kom-
mune möchte hier regelmäßig län-
gerfristig den Betrieb sichern.

Die rechtssicherste Variante ist es 
daher, ein Vergabeverfahren nach 
Maßgabe des Kartellvergaberechts 
durchzuführen. Insoweit würde sich 
dann nur die Frage stellen, welches 
konkrete Vergaberechtsregime 
zu beachten ist, in Abhängigkeit 
davon, ob der Betrieb als Dienst-
leistungsauftrag oder -konzession 
und ob diese Leistung als soziale 
Dienstleistungen (vgl. §§ 64 ff. Ver-
gabeverordnung) einzustufen ist. Je 
nach dem sind die Anforderungen 
und Gestaltungsfreiheiten höher/
größer oder niedriger/kleiner. Die 
Prinzipien und vor allem die Pflicht 
zur Ausschreibung bleiben aber 
stets bestehen. 

Freilich ist der Aufwand für ein sol-
ches Verfahren in der Regel höher 
als bei formlosen Interessenbekun-
dungs- oder Trägerauswahlverfah-
ren. Dies wird daher meist auch als 
wesentlicher Nachteil gesehen. Je-
doch sind die formalen Anforderun-
gen, insbesondere bei der Vergabe 
einer Dienstleistungskonzession 
bzw. von sozialen Dienstleistun-
gen auch nicht sehr hoch. Vor allem 
die Notwendigkeit, sich gezielt vor 
Beginn des Verfahrens mit den Eig-
nungs- und Zuschlagskriterien aus-
einanderzusetzen und die Leistung 
zu beschreiben, fördert grundsätz-
lich den Zweck, langfristig einen ge-
eigneten Partner zu finden.

Die Kriterien, um den geeigneten 
Träger zu finden, sind somit von 
wesentlicher Bedeutung. Hier soll-
te die Kommune sorgfältig arbeiten 
und zwar unabhängig von der Art 

des Auswahlverfahrens. Bei der 
Auswahl der (Eignungs- und Zu-
schlags-) Kriterien sollten sicherlich 
Referenzen eine wichtige Rolle spie-
len, wobei Kriterien festgelegt wer-
den sollten, um die Vergleichbarkeit 
der Referenzen mit dem ausge-
schriebenen KiTa-Betrieb festzu-
stellen (z.B. Betriebsgröße/Anzahl 
der Kinder usw.). Von Bedeutung ist 
auch, ob und wenn ja, welche Kon-
zepte die Bieter für den Betrieb und/
oder für das Essen einreichen und 
wie diese bewertet werden sollen. 
Diese Konzepte sollten dann regel-
mäßig als verbindlicher Bestandteil 
des Vertrages festgelegt werden. 
Ferner ist festzulegen, inwieweit die 
Zuschusshöhe durch die Kommune 
und ggf. die Höhe des Elternbeitra-
ges als Zuschlagskriterien berück-
sichtigt werden. Möglich ist auch, 
eine Präsentation durch die Bieter 
als Zuschlagskriterium vorzusehen. 
Die Kriterien sind dabei klar zu de-
finieren. Die Zuschlagskriterien und 
deren Gewichtung sind vor Einlei-
tung des Verfahrens festzulegen, 
den Bietern mitzuteilen und dürfen 
während des Verfahrens auch nicht 
geändert werden.
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IV. Zusammenfassung
Es ist rechtlich nicht abschlie-
ßend geklärt, ob beim Betrieb 
einer KiTa, dass (Kartell-) Ver-
gaberecht zu beachten ist. 
Der rechtssichere Weg ist es, 
ein Verfahren nach Maßga-
be des Kartellvergaberechts 
durchzuführen. Dies dürfte 
zwar mehr Aufwand im Ver-
hältnis zu anderen formlo-
seren Verfahren bedeuten, 
aber es würde ein Ausgleich 
durch die höhere Rechtssi-
cherheit stattfinden. In jedem 
Fall – auch bei formloseren 
Auswahlverfahren – sollte die 
Kommune die Kriterien zur 
Auswahl sorgfältig festlegen, 
um einen geeigneten Träger 
für eine langfristige Zusam-
menarbeit zu finden. Insoweit 
sollten etwaige vergaberecht-
liche Bedingungen weniger 
als formale Hürde, sondern 
vielmehr als zielführende 
Auseinandersetzung mit den 
relevanten Kriterien verstan-
den werden. 
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Wir machen kein BIM
Gastbeitrag von Dipl.-Ing. Architektin Gudrun Pache, PROJEKT.INFORMATIONS.MODELLE 
Bendel + Pache, Schwalbach am Taunus

Zeugt dieses Statement von Ableh-
nung oder von einer besonderen 
Sachkenntnis? Oft fehlt nur der Mut 
zur Erkenntnis, dass es letztlich um 
ein neues Schlagwort zur Digitali-
sierung klassischer Prozesse geht. 
Nicht alle Konzepte zur digitalen Be-
schreibung von Bauprojekten (u.a. 
BIM) sind so „neu“ wie u.a. von der 
Softwarebranche propagiert.

Machen wir also bereits mehr ‚BIM‘ 
als man es uns zuschreibt?

In vielen Bereichen der Liegen-
schaftsverwaltung und Bauaufsicht 
in Städten und Gemeinden sind di-
gitale Arbeitsweisen längst etabliert 
auch wenn Begriffe wie BIM-Model-
le, Objektdatenbanken, Kollisions- 
und Bauteilanalysen noch unbesetzt 
sind. Dennoch gibt es insbesondere 
im Umfeld von Infrastrukturplanung, 
GIS oder CAFM viele Beispiele aus-
gereifter Methoden und Technologi-
en.

Der „digitale Zwilling“ ist ein 
Schlagwort der BIM-Innovation.

Er spiegelt das Bauwerk und alle 
Bau- und Liegenschaftsprozesse di-
gital. Alle Komponenten sollen unter-
einander vernetzt als Ganzes funkti-
onieren. Bildlich gesprochen, führen 
leider derzeit Arme und Beine diese 
„Zwillings“ noch ein Eigenleben und 
suchen nach stabilen Verbindungen 
zu Rumpf oder Kopf.

Die Branche hat bereits erkannt, dass 
BIM aus Sicht der Architekten und In-
genieure nicht ausreicht. Das Werk-
zeug der Planer ist zunächst CAD 
verbunden mit komplexen 3D-Sys-
temen, deren Arbeitsergebnis primär 
in grafischen Daten mündet. Bauher-
renaufgaben und nachfolgende Be-
treiberpflichten sind jedoch geprägt 
von alphanumerischen Daten und 
Dokumenten. Eine erweiterte Defini-
tion von BIM eröffnet neue Schnitt-

stellen zwischen grafischen und 
alphanumerischen Daten. Damit hat 
der Auftraggeber neue Möglichkei-
ten, eigenständige Analysen, Risiko-
bewertungen und Dokumentationen 
aus dem laufenden Planungsprozess 
zu extrahieren.
Die Definition, Prüfung und Entschei-
dung der Auftraggeber-Anforderun-
gen wird einfacher und nachhaltiger.

Ist das digitale Modell ein eigenstän-
diges Werk und folgerichtig das BIM-
Leistungsbild eine eigenständige 
Werkleistung?

Der Eingriff des Auftraggebers in den 
BIM-Prozess kann weitreichende 
Wirkungen auf das Vertragsgefüge 
und den Werkerfolg der Auftrag-
nehmer haben. Neben Risiko- und 
Haftungsbewusstsein sollte deshalb 
die Mitwirkung des Bauherren stets 
auf seinen eigenen Vertretungs- und 
Steuerungsauftrag zurückzuführen 
sein.

Der Bauherr kann bestimmte Aufga-
ben zu BIM und Information ebenso 
wenig delegieren, wie klassische 
Bauherrenaufgaben.

Zur nachhaltigen Definition und Steu-
erung der digitalen Prozesse, muss 
der Auftraggeber deshalb eigene 
Fachkompetenz bereitstellen. Er 
muss die Ziele definieren, geeigne-
te Partner auswählen und die BIM-
Leistungsbilder vergeben. Er muss 
darüber hinaus den Zeit- und Kosten-
rahmen festlegen und die Abnahme 
der BIM-Leistungen letztlich selbst 
vornehmen.

Die Vertragspartner sind im Rahmen 
der Informationsbeschaffung und 
Koordination der BIM-Ergebnisse 
auf Festlegungen angewiesen. Diese 
müssen den vertraglichen und in-
haltlichen Rahmen definieren, der in 
einer Prüfung, Entscheidung und Ab-
nahme mündet.
 

Der „digitale Zwilling“ der Projekt- 
und Bauwerksanforderungen sind 
die „Auftraggeber-Informations-An- 
forderungen AIA“ und der „BIM- 
Projektabwicklungsplan“.

Da die Informationsanforderungen 
des Auftraggebers weit über Bau-
werksdaten hinausgehen, empfiehlt 
sich deren Definition bereits zum 
Projektauftakt! Neben BIM-Vorga-
ben sind dies z.B. Vorgaben zur Ab-
lauforganisation (Verträge, Vergabe, 
Dokumentenmanagement, …) sowie 
Informationsbedürfnissen Dritter 
(ERP, Asset-Daten, eGovernment, 
GIS, CAFM, Öffentlichkeit u.v.m.).

Risikomanagement, Budgetplanung, 
Revisions- und Datensicherheit so-
wie grundlegende Bauherren- und 
Betreiberpflichten in Verantwortung 
gegenüber Dritten sind die Triebfe-
dern der BIM-Methode für Bauher-
ren.
 
In der Praxis rückt deshalb die Soft-
wareumgebung zur Darstellung der 
BIM-Modelle in den Hintergrund. Die 
zentrale Datenplattform zur sicheren 
Abbildung, Kontrolle und Dokumen-
tation der Informations-Anforderun-
gen (Common Data Environment 
CDE) steht für die Bauherrenaufga-
ben. Die auch als Projekt- oder Da-
tenraum bezeichnete Plattform bildet 
zunächst die Verantwortung der Bau-
herren gegenüber den Projektteil-
nehmern zu Daten- und Revisions- 
sicherheit ab. Zudem sorgt sie neben 
Rechtssicherheit für eine redundanz- 
und verlustfreie Kommunikation un-
tereinander und mindert dadurch die 
Prozessrisiken erheblich.

Wir machen also doch BIM!

Der Auftraggeber muss zu grund-
sätzlichen Entscheidungen bereit 
sein und sich seiner Rolle im BIM-
Prozess bewusstwerden.
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Die Vergabe der BIM-Leistungsbilder 
muss vergleichbaren Ansprüchen zu 
Planungs- und Bauleistungen stand-
halten. Daher kann der „digitale Zwil-
ling“ dieser Ansprüche eine „Open 
BIM-Strategie“ (u.a. softwareunab-
hängig) sein. Unter Mitwirkung vieler 

Fachleute, Verbände, Kammern und 
Softwarehersteller werden derzeit 
Regelungen (HOAI, Baurecht, …), 
Normen (z.B. DIN, VDI) und Schnitt-
stellenformate (IFC, COBie, BCF, 
usw.) stark vorangetrieben. Sie wer-
den den Informationsaustausch 

sowie ein gemeinsames Verständ-
nis der BIM-Prozesse im Sinne von 
„Open-BIM“ erleichtern und einen 
offenen Markt für BIM-Leistungen 
befördern.

Fazit: 
Aus der EU-Richtlinie kann man 
ableiten, dass alle Mitgliedstaaten 
BIM fördern sollen. Einige unserer 
EU-Nachbarn schreiben dies bei 
öffentlichen Bauvorhaben bereits 
vor.
Die Bundesministerien bringen 
als öffentliche Bauherren mit dem 
Stufenplan und dem Runderlass zu 
BIM das digitale Planen, Bauen und 
Betreiben auf den Weg.
Kosteneinsparung, Effizienzstei-
gerung und Nachhaltigkeit im ge-
samten Lebenszyklus der Immo-
bilien bzw. Infrastrukturprojekte  

soll mit der BIM-Methode verbes-
sert werden.
Öffentliche Bauherren (Bund, Land, 
Kommunen) wird empfohlen/wer-
den verpflichtet den Einsatz von 
computergestützten Methoden 
(BIM) bei der Vergabe zu berück-
sichtigen.
Die „Auftraggeber-Informations-
Anforderungen AIA“ spielen aus 
Sicht Öffentlicher Bauherrn die zen-
trale Rolle.
Stufenplan Digitales Planen 
und Bauen des Bundesmi-
nisterium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur (BMVI):  

„Der Auftraggeber hat in seinen 
„Auftraggeber-Informations-Anfor-
derungen” (AIA) genau festzulegen, 
welche Daten er wann benötigt.“
„In der Ausschreibung sind her-
stellerneutrale Datenformate zu 
fordern.“
Runderlass an alle 16 Baubehör-
den des Bundesbauministeriums  
BMUB vom 16.1.17:
„Bei neuen zivilen Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauvorhaben des 
Bundes … ab fünf Mio. EUR (Brutto 
o. NK) ab Jan. 2017 Building Infor-
mation Modeling (BIM) eingesetzt 
werden.“

Hessentag in Korbach: Aufbruchstimmung und Wir-Gefühl

(JD) Bürgermeister Klaus Friedrich er-
wartet vom Hessentag 2018 in seiner 
Hansestadt Korbach einen Riesen-
gewinn. Seine Bürgerschaft befindet 
sich in Aufbruchstimmung. „Unsere 
Anliegen und Projekte beschleunigen 
sich, es herrscht Aufbruchstimmung 
in der gesamten Bevölkerung“, stellt 
er fest. „Mancher gordische Knoten 
lässt sich durchschlagen, viele Pro-
bleme sind schneller und leichter zu 
lösen als zuvor.“
Nirgendwo sei ein Hessentag besser 
platziert als in einem Mittelzentrum 
mit einem Umland, das auf die Hes-
sentagsstadt hin ausgerichtet ist. 
„Korbach hat 24.000 Einwohner. Die 
Stadt und ihr Umland werden zusam-
menfinden. Das Wir-Gefühl in der 
Stadt und in der Region wird gestärkt 
werden.“
Bürgermeister Friedrich geht davon 
aus, dass die mit dem Hessentag 
in Gang gesetzten Projekte und die 
neue Aufbruchstimmung nachhaltig 
über das Ereignis zeitlich wirken wer-

den. Was sonst schwieriger und lang-
wieriger sei, werde durch das große 
Gemeinschaftserlebnis angeregt 
und gefördert: „Wir Korbacher wol-
len uns neu erfinden, wollen sehen, 
wo wir in zehn und in zwanzig Jah-
ren stehen. „Jeder, der Korbach nur 
wenig oder gar nicht kennt, sollte uns 
besuchen. Auch der Hessentag fügt 
sich ein: in eine den Besuch lohnende 
Altstadt mit einer in Deutschland nur 
in vier anderen Städten noch erhalte-
nen doppelten Ringmauer.“
Fürs Erste hat Bürgermeister Fried-
rich Begeisterung bei seinen Bürger-
meisterkollegen entfacht. In sichtbar 

guter Stimmung postierten sie sich 
nach den Beratungen der Arbeitsge-
meinschaft Nord vor dem Hessen-
tagsposter. Ein deutliches Signal, in 
den frühen Junitagen 2018 den Weg 
in Hessens Nordosten zu finden.
Der Hessentag 2018 startet am Frei-
tag, den 25.5.2018, und endet mit 
dem Hessentagsumzug am Sonn-
tag, den 3.6.2018.

Weitere Informationen über den Zeit-
plan und die Veranstaltungen am 
Hessentag finden sich unter:
https://www.hessentag2018.de/

Nach der AG-Nord-Arbeitssitzung vor dem Hessentagsplakat: Korbachs Bürgermeister 

Klaus Friedrich und seine Bürgermeisterkollegen freuen sich auf den Hessentag 2018

Aus dem 
Städtetag
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Termin Veranstaltung Zeit Ort

11.04.2018 AG Steuern 10.00 Limburg

11.04.2018 AG Hessischer Sportämter (AHS) 10.00 Bad Homburg

17.04.2018 AK Asyl 10.00 HdkS

18.04.2018 AK Unterhaltsvorschuss 10:00 Fulda

18.04.2018 AK Schulverwaltungsamtsleitungen 10:00 Darmstadt

19.04.2018 Sonderausschuss Gesundheit 10.30 Wiesbaden

19.04.2018 AG Rechtsamtsleitungen 10:00 Fulda

19.04.2018 AG Frauenbeauftragte 10.00 Gießen

23.04.2018 AK Beteiligungssteuerung 10.00 Wiesbaden

24.-25.04.2018 AG Rechnungsprüfung 09.30 Alsfeld

25.04.2018 AG Sozialamtsleitungen 10.00 Kassel

26.04.2018 AG Planungsamtsleitungen 10:00 Limburg

08.05.2018 AG Kultur 10.00 Bad Homburg 

16.05.2018 AG Hochbauamtsleitungen 10.00 Marburg

17.05.2018 Ausschuss für Bau und Planung 10.00 Eltville

23.05.2018 AG Verm. u. Liegenschaftsämter 10.00 Marburg
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Seminare des Hessischen Städtetages 

Eine Übersicht unserer demnächst anstehenden Fortbil-
dungsveranstaltungen, in denen noch Plätze verfügbar 
sind. Einzelheiten zu all unseren Veranstaltungen sind auf 
unserer Internetseite unter http://www.hess-staedtetag.
de/der-verband/fortbildung veröffentlicht.

Effizientes Führen in der Sandwich-Position
Zielgruppe: Führungskräfte in allen mittleren Ebenen
Leitung: Dipl.-Betriebsw. Stephanie Schützen, geprüfte 
Mental-Trainerin
Termin: 24. bis 25. Mai 2018
Ort: Hotel Sonneck, Knüllwald
Anmeldeschluss: 12. April 2018
Tagungsgebühr: € 300,- für Mitglieder 
Hotelkosten: € 178,50 bei Übernachtung vor Ort / € 96,- 
bei täglicher Anreise

Sponsoring aus gemeinnützigkeitsrechtlicher und 
ertragssteuerlicher Sicht
Zielgruppe: Führungskräfte und MitarbeiterInnen in der 
Verwaltung
Leitung: Dipl.-Finw. Rainer Riedel, Finanzministerium 
RLP
Termin: 4. Juni 2018, 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Hotel Amadeus, Frankfurt am Main
Anmeldeschluss: 25. April 2018
Tagungsgebühr: € 190,- für Mitglieder / € 240,- für Nicht-
mitglieder
Hotelkosten: Bei Anreise am Vorabend € 88,- für Über-
nachtung/Frühstück im EZ

Die Lösung lauert überall – mit lösungsorientierter 
Kommunikation zu besseren Ergebnissen
Zielgruppe: Führungskräfte und MitarbeiterInnen
Leitung: Dipl.-Betriebswirt und Dipl.-Päd. Leonhard 
Schmidt, Wiesbaden
Termin: 6. bis 8. Juni 2018
Ort: Hotel zum Stern, Oberaula
Anmeldeschluss: 25. April 2018
Tagungsgebühr: € 390,- für Mitglieder 
Hotelkosten: € 271,- bei Übernachtung vor Ort / € 117,- 
bei täglicher Anreise

Einführung in die E-Vergabe
Zielgruppe: Führungskräfte und MitarbeiterInnen in der 
Beschaffung
Leitung: Dipl.-Ök. Jörg Brinkmann, Auftragsberatungs-
zentrum UB Brinkmann GbR
Termin: 20. Juni 2018, 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Hotel Amadeus, Frankfurt am Main
Anmeldeschluss: 8. Mai 2018
Tagungsgebühr: € 220,- für Mitglieder 
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Ankündigung Vollversammlung der Stadtverordneten-
vorsteher und Stadtverordnetenvorsteherinnen 2018

(Gi) Zum Zweck des erweiterten 
Erfahrungsaustausches wird am  
1. Juni 2018 die 36. Vollversamm- 
lung der Stadtverordnetenvorste- 
her/-innen in Korbach stattfinden. 
Eingeladen sind alle Stadtverord-
netenvorsteher, Stadtverordneten-
vorsteherinnen und Vorsitzenden 
der obersten Organe der Städte 
und Gemeinden oder deren Ver-
treter, die im Hessischen Städtetag 

organisiert sind. Die Einladung zur 
Veranstaltung wird zeitnah die Gre-
mienbüros unserer Mitgliedstädte 
erreichen. Die Vollversammlung 
wird sich voraussichtlich mit dem 
Thema „Digitalisierung der Kommu-
nen“ auseinandersetzen. Aber auch 
andere Themen von kommunaler 
Bedeutung sind noch in der Diskus-
sion. Wir freuen uns auch wieder 
zum Kabinettsempfang eingeladen 

zu sein und rechnen mit einer regen 
Teilnahme.

Der Hessische Städtetag dankt der 
Hansestadt Korbach für ihre freund-
liche Einladung und dafür, dass sie 
es in diesem Jahr ermöglicht, dass 
sich die Stadtverordnetenvorstehe-
rinnen und Stadtverordnetenvor-
steher wieder im Rahmen des Hes-
sentages treffen können.
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